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2031
Verordnung

zur Bestimmung der für die Verpflichtung
nach dem Verpflichtungsgesetz zuständigen Stelle
bei der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen

und der Ingenieurkammer-Bau
Nordrhein-Westfalen
Vom 25. November 2001

Auf Grund des § 1 Abs. 4 Nr. 2 des Verpflichtungsgeset-
zes vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469), geändert durch
Gesetz vom 15. August 1974 (BGBl. I S. 1942), in Verbin-
dung mit § 1 Nr. 2 der Verordnung über Zuständigkeiten
nach dem Verpflichtungsgesetz vom 28. Januar 1975 (GV.
NRW. S. 158), geändert durch Verordnung vom 10. Juni
1976 (GV. NRW. S. 236), wird verordnet:

§ 1

Zuständige Stelle für die Verpflichtung von Personen,
die bei der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen
beschäftigt oder ehrenamtlich tätig sind, ist die Architek-
tenkammer Nordrhein-Westfalen.

§ 2

Zuständige Stelle für die Verpflichtung von Personen,
die bei der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen
beschäftigt oder ehrenamtlich tätig sind, ist die Inge-
nieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen.

§ 3

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung
in Kraft.

Düsseldorf, den 25. November 2001

Der Minister
für Städtebau und Wohnen,

Kultur und Sport
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Michael Vesper

– GV. NRW. 2001 S. 822.

2125
Verordnung

zur Änderung der Verordnung
zur Durchführung des Weingesetzes

(DV WeinG NW)
Vom 4. November 2001

Auf Grund

1. des § 17 Abs. 3 und 4 des Weingesetzes vom 8. Juli 1994
(BGBl. I S. 1467), zuletzt geändert durch Gesetz vom
17. Mai 2000 (BGBl. I S. 710),

2. des § 32c Abs. 2 der Weinverordnung vom 28. August
1998 (BGBl. I S. 2609), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 27. Juli 2001 (BGBl. I S. 2038),

3. des § 30 der Wein-Überwachungsverordnung vom
9. Mai 1995 (BGBl. I S. 630, 655), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 27. Juli 2001 (BGBl. I S. 2038),

jeweils in Verbindung mit § 1 der Verordnung zur
Übertragung von Ermächtigungen zum Erlass von
Rechtsverordnungen nach dem Weingesetz vom 26. Mai
1992 (GV. NRW. S. 214), wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung zur Durchführung des Weingesetzes
vom 8. August 1997 (GV. NRW. S. 264) wird wie folgt
geändert:

1. In der Überschrift wird in der Abkürzung die Bezeich-
nung „NW“ durch die Bezeichnung „NRW“ ersetzt.

2. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe „§ 10
Meldungen zur Mengenkontrolle“ folgende Angaben
eingefügt:

„§ 10a Meldungen über önologische Verfahren
§ 10b Classic, Selection“.

3. In § 4 Buchstabe b) werden nach der Angabe „Or-
tega B,“ die Angaben „Phönix B, Regent N,“ eingefügt.

4. In § 5 Satz 2 werden die Wörter „Umwelt, Raumord-
nung und Landwirtschaft“ durch die Wörter „Umwelt
und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (Ministerium)“ ersetzt.

5. Nach § 10 werden folgende Paragraphen eingefügt:

„§ 10a
Meldungen über önologische Verfahren

(zu § 30 der Wein-Überwachungsverordnung)

(1) Meldungen über önologische Verfahren gemäß § 30
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Wein-Überwachungsverordnung
über

1. die Erhöhung des Alkoholgehaltes,

2. die Entsäuerung und die Säuerung,

3. die Süßung,

4. den Besitz an Saccharose, konzentriertem Trauben-
most und rektifiziertem Traubenmostkonzentrat,

haben schriftlich gegenüber dem Chemischen Landes-
und Staatlichen Veterinäruntersuchungsamt Münster
zu erfolgen.

(2) Die Meldung über

1. die Erhöhung des Alkoholgehaltes erfolgt mindes-
tens einen Werktag vor der Durchführung der
Maßnahme gemäß den Vorgaben des Artikels 25
Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1622/2000,

2. die Entsäuerung und Säuerung erfolgt spätestens
am zweiten Tag nach der Durchführung der Maß-
nahme gemäß den Vorgaben des Artikels 26 Abs. 2
der Verordnung (EG) Nr. 1622/2000,

3. die Süßung erfolgt mindestens 48 Stunden vor dem
Tag der Durchführung der Maßnahme gemäß den
Vorgaben des Artikels 31 Abs. 3 der Verordnung
(EG) Nr. 1622/2000.

(3) Abweichend von Absatz 1 Nr. 4 kann die Meldung
über den Besitz an Saccharose, konzentriertem Trau-
benmost und rektifiziertem Traubenmostkonzentrat
gemäß Anhang V Abschnitt G Nummer 5 Satz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 durch Eintragung in
die Eingangs- und Verwendungsregister ersetzt wer-
den.

(4) Abweichend von Absatz 2 kann die beabsichtigte
Durchführung mehrerer Maßnahmen der dort genann-
ten önologischen Verfahren durch eine vorherige Mel-
dung für das folgende Weinwirtschaftsjahr erfolgen,
sofern diese jeweils zum 7. September eines jeden
Jahres dem Chemischen Landes- und Staatlichen
Veterinäruntersuchungsamt Münster vorgelegt wird.
Die Verfahrensweise nach Satz 1 ist nur zulässig, wenn
die durchgeführten Maßnahmen sofort nach deren
Ende und im Falle der Erhöhung des Alkoholgehaltes
vor Beginn jeder Maßnahme in die Ein- und Ausgangs-
bücher eingetragen werden.

§ 10b
Classic, Selection

(zu §§ 32a bis 32d der Weinverordnung)

(1) Für die Herstellung von Wein mit der Bezeichnung
„Classic“ nach Maßgabe des § 32a der Weinverord-
nung dürfen nur die folgenden Rebsorten verwendet
werden:
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,Gewürztraminer’, ,Kerner’, ,Ruländer’, ,Weißer Ries-
ling’, ,Scheurebe’, ,Blauer ,Spätburgunder’, ,Dornfel-
der’. Die Rebsorte ,Ruländer’ darf nur mit den synony-
men Rebsortenbezeichnungen ,Grauer Burgunder’
oder ,Grauburgunder’ angegeben werden.

(2) Für die Herstellung von Wein mit der Bezeichnung
„Selection“ nach Maßgabe des § 32b der Weinverord-
nung dürfen nur die folgenden Rebsorten verwendet
werden:

,Gewürztraminer’, ,Kerner’, ,Ruländer’, ,Weißer Ries-
ling’, ,Scheurebe’, ,Blauer ,Spätburgunder’, ,Dornfel-
der’. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“

6. In § 11 Abs. 2 und 3 werden jeweils die Wörter
„Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Lan-
des Nordrhein-Westfalen“ gestrichen.

7. In § 16 Abs. 1 Satz 3 werden die Wörter „Umwelt,
Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nord-
rhein-Westfalen“ gestrichen.

8. In § 21 Abs. 2 wird Nummer 2 wie folgt gefasst:

„2. entgegen § 9, § 10 Abs. 2 oder § 10a eine vorge-
schriebene Meldung nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig abgibt oder“.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung
in Kraft.

Düsseldorf, den 4. November 2001

Die Ministerin
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Bärbel Höhn

– GV. NRW. 2001 S. 822.

301
Verordnung

über die Zuständigkeit für Angelegenheiten nach
dem Gesetz zur Ausführung des Abkommens über

deutsche Auslandsschulden
(Konzentrations-VO-Auslandsschulden)

Vom 27. November 2001

Auf Grund des § 11 Abs. 3, des § 16 Abs. 2, des § 23 Abs. 1
Satz 1, des § 25 Abs. 1, des § 26 Satz 1, des § 28 Abs. 1
Satz 2, der §§ 29, 30, des § 71 Abs. 2 Satz 4, des § 72 Satz 2
und des § 79 Satz 2 des Gesetzes zur Ausführung des
Abkommens vom 27. Februar 1953 über deutsche Aus-
landsschulden vom 24. August 1953 (BGBl. I S. 1003),
zuletzt geändert durch Artikel 46 des Zivilprozessreform-
gesetzes vom 27. Juli 2001 (BGBl. I S. 1887, 1922), wird
verordnet:

§ 1
Konzentration

Angelegenheiten, für die nach dem Gesetz zur Ausfüh-
rung des Abkommens vom 27. Februar 1953 über deutsche
Auslandsschulden die Landgerichte ausschließlich zu-
ständig sind, werden für den Bereich des Landes Nord-
rhein-Westfalen dem Landgericht Essen zugewiesen.

§ 2
Aufhebung von Vorschriften

Die Verordnung über die Zuständigkeit des Landge-
richts Essen für Angelegenheiten nach dem Gesetz zur
Ausführung des Abkommens vom 27. Februar 1953 über
deutsche Auslandsschulden vom 24. August 1953 (BGBl. I
S. 1003) vom 6. Oktober 1953 (GV. NRW. S. 387) wird
aufgehoben.

§ 3
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung
in Kraft.

Düsseldorf, den 27. November 2001

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Wolfgang Clement

Der Justizminister

Jochen Dieckmann

– GV. NRW. 2001 S. 823.

7123
Verordnung

zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung
und Prüfung zur Verwaltungsfachangestellten/

zum Verwaltungsfachangestellten
im Lande Nordrhein-Westfalen – Fachrichtung

Landes- und Kommunalverwaltung –
(APO VFAng)

Vom 22. November 2001

Aufgrund der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Berufsbildungsgesetzes im öffentlichen Dienst vom
18. September 1979 (GV. NRW. S. 644) in Verbindung mit
§§ 41, 42 des Berufsbildungsgesetzes vom 14. August 1969
(BGBl. I S. 1112), zuletzt geändert durch Gesetz vom
25. März 1998 (BGBl. I S. 596, 606), und § 1 Nr. 1 der
Zweiten Berufsbildungs-Zuständigkeitsverordnung vom
3. Dezember 1991 (GV. NRW. S. 553), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 2. November 1999 (GV. NRW.
S. 599), wird nach Beschlussfassung durch den Berufsbil-
dungsausschuss folgendes verordnet:

Artikel I

Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung zur
Verwaltungsfachangestellten/zum Verwaltungsfachan-
gestellten im Lande Nordrhein-Westfalen – Fachrichtun-
gen Landes- und Kommunalverwaltung – (APO VFAng)
vom 5. Juli 1999 (GV. NRW. S. 420) wird wie folgt
geändert:

1. In § 9 Abs. 3 Satz 3 werden die Worte „Abs. 4 bis 6“
gestrichen.

2. In § 13 Abs. 2 wird Satz 1 wie folgt neu gefasst:
„Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn min-
destens drei der Mitglieder mitwirken.“

3. In der Überschrift von § 17 wird das Wort „-fächern“
gestrichen und durch das Wort „-bereichen“ ersetzt.

In Absatz 1 werden die Worte „schriftliche Prüfung“
gestrichen und durch das Wort „Abschlussprüfung“
ersetzt.

4. § 24 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:
„In der Wiederholungsprüfung ist die Prüfungsteil-
nehmerin oder der Prüfungsteilnehmer auf Antrag von
der Prüfung in einzelnen Bereichen zu befreien, wenn
ihre oder seine Leistungen in diesen Prüfungsberei-
chen bei der zurückliegenden Prüfung mit mindestens
„ausreichend“ bewertet wurden.“

5. Die Anlage 1 wird durch die neue beigefügte Anlage 1
ersetzt.

6. In der Anlage 5 wird in der Fußnote bei der Notendefi-
nition „ 1. sehr gut“ hinter den Worten „in besonde-
rem“ das Wort „Maße“ eingefügt.

7. In der Anlage 6 wird der Divisor „:2“ durch den Divisor
„:3“ ersetzt.

Anlage 1
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Artikel II

Diese Verordnung tritt rückwirkend zum 1. August 2001
in Kraft.

Düsseldorf, den 22. November 2001

Der Innenminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Fritz Behrens
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Anlage 1
Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung

zur Verwaltungsfachangestellten/zum Verwaltungsfachangestellten

I. Gemeinsame Fertigkeiten und Kenntnisse

Zu vermittelnde Fertigkeiten und KenntnisseLfd. Teil des Ausbildungsberufsbildes
Nr.

Der Ausbildungsbetrieb1
(§ 3 Abs. 1 Nr. 1)

1.1 Struktur, Stellung und Aufgaben des a) Stellung und Aufgaben des Ausbildungsbetriebes
im Gesamtsystem der öffentlichen Verwaltung be-Ausbildungsbetriebes

(§ 3 Abs. 1 Nr. 1.1.) schreiben,

b) Rechtsform und Aufbau des Ausbildungsbetriebes
erläutern,

c) Zusammenarbeit des Ausbildungsbetriebes mit Be-
hörden, Wirtschaftsorganisationen und Organisatio-
nen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer darstellen.

a) Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsverhält-1.2 Berufsbildung
(§ 3 Abs. 1 Nr. 1.2.) nis feststellen und Aufgaben der Beteiligten im

dualen System beschreiben,

b) Zusammenhänge zwischen der Ausbildungsordnung
und dem betrieblichen Ausbildungsplan darstellen,

c) Notwendigkeit und Möglichkeiten beruflicher Fort-
bildung sowie deren Nutzen für die persönliche und
berufliche Entwicklung aufzeigen,

d) Bedeutung, Zusammensetzung und Aufgabenstel-
lung der Personalvertretung im Ausbildungsbetrieb
darstellen,

e) Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte betriebs-
verfassungsrechtlicher oder personalvertretungs-
rechtlicher Organe erläutern.

1.3 Sicherheit und Gesundheitsschutz a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am Ar-
bei der Arbeit beitsplatz feststellen und Maßnahmen zu ihrer Ver-
(§ 3 Abs. 1 Nr. 1.3) meidung ergreifen,

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhü-
tungsvorschriften anwenden,

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie
erste Maßnahmen einleiten,

d) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes an-
wenden; Verhaltensweisen bei Bränden beschreiben
und Maßnahmen zur Brandbekämpfung ergreifen.

1.4 Umweltschutz Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen
im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbe-(§ 3 Abs. 1.4)
sondere

a) mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbil-
dungsbetrieb und seinen Beitrag zum Umweltschutz
an Beispielen erklären,

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelung des
Umweltschutzes anwenden,

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umwelt-
schonenden Energie- Materialverwendung nutzen,

d) Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer
umweltschonenden Entsorgung zuführen.
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Lfd. Teil des Ausbildungsberufsbildes Zu vermittelnde Fertigkeiten und Kenntnisse
Nr.

2 a) Dienst- und Geschäftsordnungen sowie ergänzendeArbeitsorganisation und bürowirtschaftliche
Abläufe Vorschriften anwenden,
(§ 3 Abs. 1 Nr. 2) b) Schriftgut verfassen und verwalten, Posteingang

und -ausgang bearbeiten,

c) betriebliche Arbeits- und Organisationsmittel wirt-
schaftlich einsetzen,

d) Persönliche Arbeitsorganisationen rationell und
zweckmäßig gestalten,

e) Fachliteratur und andere Informationsmittel nut-
zen,

f) Lern- und Arbeitsmethoden aufgabenorientiert ein-
setzten,

g) Daten beschaffen, aufbereiten und auswerten,

h) Termine planen, Fristen überwachen und erforderli-
che Maßnahmen einleiten.

3 Informations- und Kommunikationssysteme a) Organisation der Informations- und Kommunika-
(§ 3 Abs. 1 Nr. 3) tionssysteme des Ausbildungsbetriebes beschreiben,

b) Informations- und Kommunikationssysteme aufga-
benorientiert einsetzen,

c) Auswirkungen der im Ausbildungsbetrieb eingesetz-
ten Informations- und Kommunikationssysteme auf
Arbeitsabläufe, -bedingungen und -anforderungen
aufzeigen,

d) Regelungen zur Datensicherheit anwenden, Daten
sichern und pflegen,

e) Regelungen zum Datenschutz anwenden.

Kommunikation und Kooperation a) externe und interne Dienstleistungen auf der4
(§ 3 Abs. 1 Nr. 4) Grundlage des Qualitätsmerkmals der Bürger- und

Kundenorientierung erbringen,

b) Grundsätze und Formen der Kommunikation und
Kooperation in unterschiedlichen Situationen an-
wenden,

c) Kommunikation unter Beachtung rechtlicher, wirt-
schaftlicher und formaler Anforderungen ziel-,
adressaten- und situationsgerecht gestalten,

d) zur Vermeidung von Kommunikationsstörungen
beitragen,

e) Lösungsmöglichkeiten für Konfliktsituationen auf-
zeigen,

f) Wirkungen des eigenen Handelns auf Betroffene
und auf die Öffentlichkeit bewerten.

5 Verwaltungsbetriebswirtschaft
(§ 3 Abs. 1 Nr. 5)

5.1 Betriebliche Organisation a) Zusammenhänge zwischen Aufgaben, Aufbau-
organisation, Entscheidungsstrukturen und Ablauf-(§ 3 Abs. 1 Nr. 5.1)
planung des Ausbildungsbetriebes darstellen,

b) betriebliche Organisationsvorhaben in Arbeitsab-
läufen umsetzen,

5.2 Haushaltswesen a) Ziele und Notwendigkeit der Haushalts- und Wirt-
(§ 3 Abs. 1 Nr. 5.2) schaftsplanung begründen,

b) bei der Aufstellung des Haushalts- oder Wirt-
schaftsplanes mitwirken,

c) Haushaltsmittel unter Berücksichtigung von Mög-
lichkeiten des flexiblen Mitteleinsatzes bewirtschaf-
ten,

d) Haushaltsgrundsätze anwenden,

e) Rechnungen prüfen, Kassenanordnungen fertigen,

f) Voraussetzungen für Stundung, Niederschlagung
und Erlaß von Forderungen prüfen,

g) Zahlungsvorgänge bearbeiten.
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Lfd. Zu vermittelnde Fertigkeiten und KenntnisseTeil des Ausbildungsberufsbildes
Nr.

5.3 a) Zweck und Aufbau der Kosten- und Leistungsrech-Rechnungswesen
(§ 3 Abs. 1 Nr. 5.3) nung im Ausbildungsbetrieb erläutern,

b) Kosten und Leistungen erfassen und berechnen,

c) doppelte und kameralistische Buchführung unter-
scheiden, Buchungsvorgänge bearbeiten,

d) betriebstypische Wirtschaftlichkeitsberechnungen
durchführen,

e) Aufgaben des Controllings als Informations- und
Steuerungsinstrument am Beispiel des Ausbildungs-
betriebes beschreiben.

Beschaffung5.4 a) Beschaffungsgrundsätze anwenden,
(§ 3 Abs. 1 Nr. 5.4) b) Sachgüter beschaffen und bewirtschaften.

6 Personalwesen a) Ausbildungs-, Arbeits- und Dienstverhältnisse hin-
(§ 3 Abs. 1 Nr. 6) sichtlich Rechtsgrundlagen, Art, Begründung und

Beendigung unterscheiden,

b) Vorgänge im Zusammenhang mit der Einstellung
und dem Ausscheiden von Beschäftigten bearbeiten,

c) Vorgänge im Zusammenhang mit Arbeits- und
Fehlzeiten bearbeiten,

d) Vorgänge im Zusammenhang mit personellen Ver-
änderungen insbesondere Höhergruppierungen und
Umsetzungen bearbeiten,

e) Vergütungen berechnen,

f) Arbeitnehmerschutzgesetze anwenden,

g) Beteiligungsrechte bei der Personalsachbearbeitung
berücksichtigen,

h) Ziele und Instrumente der Personalentwicklung be-
schreiben.

7 Allgemeines Verwaltungsrecht und a) Rangordnung von Rechtsquellen beachten,
Verwaltungsverfahren b) Rechtsgrundsätze des Verwaltungshandelns anwen-(§ 3 Abs. 1 Nr. 7) den.

c) Grundsätze des Verwaltungsverfahrens anwenden,

d) Verwaltungsakte vorbereiten und entwerfen,

e) Rücknahme und Widerruf von Verwaltungsakten
prüfen,

f) Widersprüche auf Form und Fristeinhaltung prüfen,

g) förmliche Zustellung veranlassen.

Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung
zur Verwaltungsfachangestellten/zum Verwaltungsfachangestellten

– zeitliche Gliederung –

Erstes Ausbildungsjahr

(1) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis vier Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse
gemäß Anlage 1 Abschnitt I der Berufsbildpositionen

1.1 Struktur, Stellung und Aufgaben des Ausbildungsbetriebes

1.2 Berufsbildung,

1.3 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

2 Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe, Lernziele a bis d,

4 Kommunikation und Kooperation, Lernziele b bis d

zu vermitteln.
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(2) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis sechs Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und
Kenntnisse gemäß Anlage 1 Abschnitt I der Berufsbildpositionen

2 Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe, Lernziele e und f,

3 Informations- und Kommunikationssysteme,

5.2 Haushaltswesen

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der Berufsbildposition

2 Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe, Lernziele c und d

fortzuführen.

(3) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse
gemäß Anlage 1 Abschnitt I der Berufsbildpositionen

1.4 Umweltschutz,

2 Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe, Lernziele g und h,

5.4 Beschaffung

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der Berufsbildpositio-
nen

1.3 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

2 Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe, Lernziele c bis f,

3 Informations- und Kommunikationssysteme

fortzuführen.

Zweites Ausbildungsjahr

(1) In einem Zeitraum von insgesamt zwei bis vier Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse
gemäß Anlage 1 Abschnitt I der Berufsbildposition

5.3 Rechnungswesen, Lernziele a, c und d,

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der Berufsbildpositio-
nen

2 Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe,

3 Informations- und Kommunikationssysteme,

5.4 Beschaffung

fortzuführen.

(2) In einem Zeitraum von insgesamt vier bis sechs Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse
gemäß Anlage 1 Abschnitt I der Berufsbildpositionen

4 Kommunikation und Kooperation; Lernziele a, e und f,

6 Personalwesen

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der Berufsbildposition

3 Informations- und Kommunikationssysteme

fortzuführen.

(3) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse
gemäß Anlage 1 Abschnitt I der Berufsbildposition

7 Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsverfahren

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der Berufsbildpositio-
nen
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1.3 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

1.4 Umweltschutz,

2 Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe,

3 Informations- und Kommunikationssysteme

fortzuführen.

II. Fertigkeiten und Kenntnisse
in der Fachrichtung Landesverwaltung

Lfd. Zu vermittelnde Fertigkeiten und KenntnisseTeil des Ausbildungsberufsbildes
Nr.

2.1 Fallbezogene Rechtsanwendung a) Sachverhalte ermitteln, unter Tatbestandsmerkmale
(§ 3 Abs. 2 Nr. 1.1) subsumieren und Rechtsfolgen feststellen,

b) bestimmte und unbestimmte Rechtsbegriffe unter-
scheiden,

c) Ermessensentscheidungen unter Berücksichtigung
von Ermessensspielräumen vorbereiten,

d) Entscheidungen begründen.

2.2 Handeln in Gebieten des besonderen a) örtliche und sachliche Zuständigkeit prüfen,
Verwaltungsrechts b) Anträge aufnehmen,(§ 3 Abs. 2 Nr. 1.2)

c) Bescheide erlassen,

d) sofortige Vollziehung von Verwaltungsakten anord-
nen und begründen,

e) Rechtmäßigkeit von Verwaltungsakten und Mög-
lichkeiten der Fehlerbeseitigung prüfen,

f) Vollstreckungsarten unterscheiden,

g) Rechtsbehelfe prüfen.

Fachrichtung Landesverwaltung
- zeitliche Gliederung -

Drittes Ausbildungsjahr
(1) In einem Zeitraum von insgesamt zwei bis vier Monaten ist schwerpunktmäßig die Vermittlung der Fertigkeiten

und Kenntnisse gemäß Anlage 1 der Berufsbildpositionen

I. 5.1 Betriebliche Organisation,

I. 5.3 Rechnungswesen, Lernziele b und e

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der Berufsbildpositio-
nen

I. 1.3 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

I. 1.4 Umweltschutz,

I. 2 Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe,

I. 3 Informations- und Kommunikationssysteme,

I. 5.3 Rechnungswesen, Lernziele a, c, und d

fortzuführen.

(2) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse
gemäß Anlage 1 der Berufsbildposition

II. 2.2 Handeln in Gebieten des besonderen Verwaltungsrechts

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der Berufsbildpositio-
nen

I. 2 Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe,
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I. 3 Informations- und Kommunikationssysteme,

I. 7 Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsverfahren, Lernziele d bis g

fortzuführen

(3) In einem Zeitraum von insgesamt vier bis sechs Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse
gemäß der Anlage 1 der Berufsbildposition

II. 2.1 Fallbezogene Rechtsanwendung

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der Berufsbildpositio-
nen

I. 2 Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe,

I. 3 Informations- und Kommunikationssysteme,

I. 4 Kommunikation und Kooperation,

I. 7 Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsverfahren, Lernziele d bis g,

II. 2.2 Handeln in Gebieten des besonderen Verwaltungsrechts

fortzuführen.

III. Fertigkeiten und Kenntnisse
in der Fachrichtung Kommunalverwaltung

Lfd. Teil des Ausbildungsberufsbildes Zu vermittelnde Fertigkeiten und Kenntnisse
Nr.

3.1 Fallbezogene Rechtsanwendung a) Sachverhalte ermitteln, unter Tatbestandsmerkmale
subsumieren und Rechtsfolgen feststellen,(§ 3 Abs. 2 Nr. 2.1)

b) bestimmte und unbestimmte Rechtsbegriffe unter-
scheiden,

c) Ermessensentscheidungen unter Berücksichtigung
von Ermessensspielräumen vorbereiten,

d) Entscheidungen begründen.

3.2 Handeln in Gebieten des besonderen a) örtliche und sachliche Zuständigkeit prüfen
Verwaltungsrechts b) Anträge aufnehmen,(§ 3 Abs. 2 Nr. 2.2)

c) Bescheide erlassen,

d) sofortige Vollziehung von Verwaltungsakten anord-
nen und begründen,

e) Rechtmäßigkeit von Verwaltungsakten und Mög-
lichkeiten der Fehlerbeseitigung prüfen,

f) Vollstreckungsarten unterscheiden,

g) Rechtsbehelfe prüfen.

3.3 Kommunalrecht a) Bedeutung der kommunalen Selbstverwaltung so-
wie Formen und Aufgaben der kommunalen Ge-(§ 3 Abs. 2 Nr. 2.3)
bietskörperschaften erläutern,

b) Rechte und Pflichten von Bürgern und Einwohnern
bei der Sachbearbeitung berücksichtigen,

c) rechtliche Stellung der Organe der kommunalen
Gebietskörperschaften erläutern,

d) bei der Vorbereitung von Sitzungen kommunaler
Beschlussgremien mitwirken,

e) Rechts- und Fachaufsicht über die kommunalen
Gebietskörperschaften erläutern,

f) Grundsätze der kommunalen Einnahmenbeschaf-
fung anwenden,

g) Rechtsformen gemeindlicher Unternehmen abgren-
zen,

h) Wirtschaftsgrundsätze für gemeindliche Unterneh-
men beschreiben.
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Fachrichtung Kommunalverwaltung
-zeitliche Gliederung-

Drittes Ausbildungsjahr

(1) In einem Zeitraum von insgesamt zwei bis vier Monaten ist schwerpunktmäßig die Vermittlung der Fertigkeiten
und Kenntnisse gemäß Anlage 1 der Berufsbildpositionen

I. 5.1 Betriebliche Organisation,

I. 5.3 Rechnungswesen, Lernziele b und e,

III. 3.3 Kommunalrecht

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der Berufsbildpositio-
nen

I. 1.3 3 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

I. 1.4 Umweltschutz,

I. 2 Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe,

I. 3 Informations- und Kommunikationssysteme,

I. 5.3 Rechnungswesen, Lernziele a, c, und d

fortzuführen.

(2) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse
gemäß Anlage 1 der Berufsbildposition

III. 3.2 Handeln in Gebieten des besonderen Verwaltungsrechts

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der Berufsbildpositio-
nen

I. 2 Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe,

I. 3 Informations- und Kommunikationssysteme,

I. 7 Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsverfahren, Lernziele d bis g

fortzuführen

(3) In einem Zeitraum von insgesamt vier bis sechs Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten und Kenntnisse
gemäß der Anlage 1 der Berufsbildposition

III. 3.1 Fallbezogene Rechtsanwendung

zu vermitteln und im Zusammenhang damit die Vermittlung der Fertigkeiten und Kenntnisse der Berufsbildpositio-
nen

I. 2 Arbeitsorganisation und bürowirtschaftliche Abläufe,

I. 3 Informations- und Kommunikationssysteme,

I. 4 Kommunikation und Kooperation,

I. 7 Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsverfahren, Lernziele d bis g,

III. 3.2 Handeln in Gebieten des besonderen Verwaltungsrechts

fortzuführen. “

– GV. NRW. 2001 S. 823.
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Verordnung
zur Änderung der Vierten Verordnung

zur Änderung
der Vergabeverordnung Nordrhein-Westfalen

und Verordnung über die Festsetzung
von Zulassungszahlen

und die Vergabe von Studienplätzen
im ersten Fachsemester

für das Wintersemester 2001/2002
Vom 16. November 2001

Aufgrund der §§ 1 und 2 Satz 1 des Gesetzes zur
Ratifizierung des Staatsvertrages über die Vergabe von
Studienplätzen vom 14. März 2000 (GV. NRW. S. 238) in
Verbindung mit Artikel 16 Abs. 1 des Staatsvertrages
über die Vergabe von Studienplätzen vom 24. Juni 1999
und der §§ 10 Abs. 2 und 11 des Zweiten Gesetzes über die
Zulassung zum Hochschulstudium in Nordrhein-Westfa-
len (Hochschulzulassungsgesetz NW 1993 – HZG NW
1993) vom 11. Mai 1993 (GV. NRW. S. 204), geändert durch
Artikel V des Gesetzes vom 6. Juli 1993 (GV. NRW. S. 476),
wird verordnet:

Artikel I

Die Anlagen zu Artikel II der Vierten Verordnung zur
Änderung der Vergabeverordnung Nordrhein-Westfalen
und Verordnung über die Festsetzung von Zulassungs-
zahlen und die Vergabe von Studienplätzen im ersten
Fachsemester für das Wintersemester 2001/2002 vom
25. Juni 2001 (GV. NRW. S. 445) werden durch die Anlagen
zu dieser Verordnung ersetzt.

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juni 2001 in
Kraft.

Düsseldorf, den 16. November 2001

Die Ministerin für Schule,
Wissenschaft und Forschung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Gabriele Behler

Anlagen
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Verordnung
zur Änderung der Verordnung

über die Festsetzung von Zulassungszahlen
und die Vergabe von Studienplätzen

in höheren Fachsemestern an den Hochschulen
des Landes Nordrhein-Westfalen

zum Studienjahr 2001/2002
Vom 16. November 2001

Aufgrund des § 8, des § 10 Abs. 2 und des § 11 Nr. 2 des
Zweiten Gesetzes über die Zulassung zum Hochschulstu-
dium in Nordrhein-Westfalen (Hochschulzulassungsge-
setz NW 1993 – HZG NW 1993) vom 11. Mai 1993 (GV.
NRW. S. 204), geändert durch Artikel V des Gesetzes vom
6. Juli 1993 (GV. NRW. S. 476), wird verordnet:

Artikel I

Die Anlagen zu der Verordnung über die Festsetzung
von Zulassungszahlen und die Vergabe von Studienplät-
zen in höheren Fachsemestern an den Hochschulen des
Landes Nordrhein-Westfalen zum Studienjahr 2001/2002
vom 14. August 2001 (GV. NRW. S. 542) werden durch die
Anlagen zu dieser Verordnung ersetzt.

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2001
in Kraft.

Düsseldorf, den 16. November 2001

Die Ministerin
für Schule, Wissenschaft und Forschung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Gabriele Behler

Anlagen
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